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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 0 6 7 / 2 0 2 3 / B V    
D a t um: 

17.02.2023 

Fe de rführung: 

Dezernat IV, Amt für Schule und Bildung 

B e t eiligung: 

Dezernat I, Amt für Finanzen, Liegenschaften und Konversion 

B e t reff: 

Ve rtrag zur Ergänzung des bestehenden Vertrags 
zwischen der Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-

Ve rkehr GmbH (rnv) für die Beförderung von Schülerinnen 
und Schülern der Heidelberger Schulen zum Sport- und 
Schwimmunterricht 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Ausschuss für Kultur und 
Bildung 

02.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

08.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 23.03.2023 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 28. März 2023 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung, sowie der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen 
dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt dem 1. Ergänzungsvertrag zum Vertrag zwischen der Stadt Hei-
delberg und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH über die Beförderung von Schülerinnen und 
Schülern der Heidelberger Schulen zum Sport- und Schwimmunterricht rückwirkend zum 
01.01.2023 zu. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Jährliche Kosten der Beförderung zum Sport- und 
Schwimmunterricht 

rund 271.000 Euro 

  
Einnahmen:  
 Bestandteil des Zuweisungsbetrags über insgesamt rund 

2,4 Mio. Euro im Rahmen der Schülerbeförderungsleistun-
gen im kommunalen Finanzausgleich (§ 18 Absatz 3 Gesetz 
über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern (Fi-
nanzausgleichsgesetz - FAG) 

 

  
Finanzierung:  

 Für die Schülerbeförderung sind im Entwurf des Doppel-
haushalts 2023/2024 jährlich Aufwendungen in Höhe von 
insgesamt rd. 2,4 Mio. Euro im Teilhaushalt des Amtes für 
Schule und Bildung berücksichtigt. 

 

  
Folgekosten:  

  mögliche weitere Preisanpassungen in Folgejahren  
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Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung vom 

02.03.2023 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 08.03.2023 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 23.03.2023 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung:  

Anlass für die Vertragsanpassung 

Im seit 2002 bestehenden Vertrag zwischen der Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Verkehr 
GmbH ist die Beförderung von Schülerinnen und Schülern der Heidelberger Schulen zum Sport- und 
Schwimmunterricht geregelt. Die bisherige Abrechnung der Fahrten erfolgt pro gefahrene Kilometer. 
Der 2015 zuletzt angepasste Kilometersatz beträgt aktuell 3,30 Euro netto und liegt weit unter den 
tatsächlich entstandenen Kosten.  

Da die aktuelle Abrechnungspraxis nicht mehr den tatsächlichen angefallenen Kosten entspricht, 
beabsichtigt die rnv die Preise rückwirkend zum 01.01.2023 zu erhöhen. Des Weiteren soll die Abrech-
nung zukünftig nicht mehr pro gefahrene Kilometer, sondern pro Hin- und Rückfahrt (Fahrtenpaar) 
erfolgen. Der Preis pro Fahrtenpaar beträgt ab Januar 2023 130,00 Euro zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 7 %. Insgesamt wird dadurch von einem jährlichen Gesamtvolu-
men von rd. 271.000 Euro ausgegangen. Dies ist Bestandteil der im Doppelhaushalt 2023/2024 veran-
schlagten Gesamtkosten im Rahmen der Schülerbeförderung in Höhe von jährlich rund 2,4 Mio. Euro. 

Be teiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Die Belange von Menschen mit Behinderungen sind entsprechend berücksichtigt. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungspla-
ne s / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

MO1 + Umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehr fördern 

MO 2 + Minderung der Belastungen durch den motorisierten Verkehr 

MO 6 + Mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr 

  Be gründung: 

  Die vorgeschlagenen Maßnahmen tragen zur Zielerreichung bei. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Stefanie Jansen 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Vertragsergänzung zum Vertrag über die Beförderung von Schülerinnen und 
Schülern der Heidelberger Schulen zum Sport- und Schwimmunterricht 
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